
Urkundenrolle Nr. 42455                           Sammlung Nr. 20712                   
PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

EINER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
REPUBLIK ITALIEN

Im Jahre zweitausendachtzehn, am zehnten April
10. April 2018

um acht Uhr dreißig Minuten.
In Schlanders, Göflanerstraße Nr. 6/A.
Vor mir Gian Luigi Salaris, Notar in Meran, eingetragen beim
Notariatskollegium von Bozen, 

ist erschienen:
AUFDERKLAMM ANNELIESE, geboren in Kastelbell-Tschars (BZ) am
26. August 1960 und wohnhaft in 39020 Kastelbell-Tschars (BZ),
Latschiniger Strasse Nr. 6,  italienische Staatsbürgerin
(Steuernummer: FDR NLS 60M66 C062X),
in ihrer Eigenschaft als Präsidentin des Verwaltungsrates der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Alleingesellschafter VIVA LATSCH GMBH,
in italienischer Sprache "VIVA LATSCH SRL", mit Sitz in der Gemeinde
39021 Latsch (BZ) (beim Handelsregister gemeldete Adresse: Marktstrasse
Nr. 48), Gesellschaftskapital Euro 100.000,00, zur Gänze eingezahlt,
eingetragen im Handelsregister Bozen unter der Steuer- und
Eintragungsnummer 02557360217 und Nr. 187443 V.W.V.
(Mehrwertsteuer Nr.: 02557360217).
Die Erschienene, deren Personenidentität ich gewiß bin, erklärt mir, dass
der Alleingesellschafter und die Mitglieder der Gesellschaftsorgane
obgenannter Gesellschaft hier zusammengetreten sind, um über die
darauffolgend aufgelisteten Tagesordnungspunkte zu beraten und zu
beschließen und ersucht mich, den Verlauf und die Beschlüsse der
Versammlung zu Protokoll zu geben.
Ich komme dem Ansuchen nach und bestätige folgendes:
- den Vorsitz der Versammlung übernimmt im Sinne des Art. 15 der
Satzung die Präsidentin des Verwaltungsrates Frau AUFDERKLAMM
ANNELIESE, welche feststellt:
- dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, und zwar durch den
Alleingesellschafter, die Marktgemeinde Latsch, mit Sitz in Latsch,
Marktplatz Nr. 6, Inhaberin einer Beteiligung am Gesellschaftskapital über
den Nennwert von Euro 100.000,00 (einhunderttausend/00), gleich 100%,
hier vertreten durch ihren Bürgermeister und rechtlichen Vertreter Herrn
FISCHER HELMUT, geboren in Latsch (BZ) am 14. Oktober 1958, wobei
festgehalten wird, dass die Marktgemeinde Latsch, mit Beschluss des
Gemeinderates vom 22. März 2018, die Anpassung der Satzungen der
VIVA LATSCH GMBH an die Bestimmungen des Landesgesetzes Nr.
12/2007 genehmigt hat;
- dass sämtliche Mitglieder der Verwaltungsrates, nämlich ausser der
Erschienenen, Herr SCHWIENBACHER ROMAN, Vizepräsident, und
Frau GAPP DOLORES ANNA, weiteres Mitglied,  anwesend sind;
- dass kein Aufsichtsrat eingesetzt wurde, noch die Voraussetzungen
bestehen, bei denen der Art. 2477 des Zivilgesetzbuches seine Einführung
bindend vorschreibt.
Nach erfolgter Überprüfung der Identität und Teilnahmebefugnis der
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Anwesenden erklärt die Vorsitzende die Gesellschafterversammlung als
gültig zusammengetreten und beschlußfähig auch ohne formelle
Einberufung, da alle vom Art. 2479-bis, letzter Abs., c.c. vorgesehenen
Voraussetzungen erfüllt sind.
All dies festgestellt, vereinbart die Versammlung auf Ersuchen der
Vorsitzenden folgende

TAGESORDNUNG
- Anpassung der Gesellschaftssatzungen an die Bestimmungen des
Landesgesetzes Nr. 12/2007 (Lokale öffentliche Dienstleistungen und
öffentliche Beteiligungen).
Keiner der Anwesenden widersetzt sich der Behandlung der Tagesordnung.
Zum einzigen Tagesordnungspunkt erläutert die Vorsitzende der
Gesellschafterversammlung die Notwendigkeit, die Satzung der
Gesellschaft den neuen gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der
Gesellschaften, die der öffentlichen Kontrolle unterliegen, anzupassen.
Diesbezüglich wird darauf verwiesen, dass mit Landesgesetz Nr. 22 vom
20. Dezember 2017 letzte Änderungen am Landesgesetz Nr. 12/2007,
welches die lokalen öffentlichen Dienstleistungen und die öffentlichen
Beteiligungen regelt, eingeführt wurden, welchen mit der neuen Fassung
der Gesellschaftssatzung Rechnung getragen wird.
Im Besonderen erklärt die Vorsitzende, dass die VIVA LATSCH GMBH
als sogenannte In-House Gesellschaft den entsprechenden Bestimmungen
unterworfen wird und zwar hinsichtlich Gegenstand der Gesellschaft,
welcher ausschliesslich in den vom Gesetz vorgesehenen Tätigkeiten
bestehen darf, Beteiligung am Gesellschaftskapital, welches zur Gänze in
öffentlicher Hand sein muss und Beauftragung von Seiten der beteiligten
öffentlichen Körperschaften, welche direkt erfolgt und über 80% des
Umsatzes der Gesellschaft darstellen muss, sowie hinsichtlich der Kontrolle
von Seiten der beteiligten öffentlichen Körperschaften über die
Gesellschaft.
Diebezüglich verweist die Vorsitzende auf die Umformulierung von Art. 4
(Gegenstand der Gesellschaft), die Neueinführung von Art. 4bis (In-House),
die Abänderung von Art. 8 (Abtretung von Gesellschaftsanteilen), von Art.
10 (Entscheidungen der Gesellschafter) sowie von Art. 32 (Transparenz und
Kontrolle); ebenso auf die Neueinführung von Art. 35 (Ausrichtungs- und
Kontrollfunktion und Informationsrecht).
Die Vorsitzende erklärt des weiteren die Notwendigkeit, die Artikel 18
(Verwaltungsorgan) und 19 (Vergütungen der Verwalter) an die neuen
Bestimmungen anzupassen, welche vorsehen, dass das Verwaltungsorgan
der öffentlich kontrollierten Gesellschaften in der Regel aus einem
Einzelverwalter besteht und dass ein Verwaltungsrat, der sich aus drei bis
sechs Mitgliedern zusammensetzt, nur mit Begründung von der
Gesellschafterversammlung eingesetzt werden kann, wobei die Begründung
hinsichtlich der im Gesetz vorgesehenen Umstände erfolgen muss; ebenso
wird der Art. 20 (Befugnisse und Zuständigkeiten des Vewaltungsrates) den
neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Ebenso verweist die
Vorsitzende auf die Bestimmung, welche vorschreibt, dass das Amt des
Vizepräsidenten des Verwaltungsrates nur vorgesehen werden darf, um im
Fall der Verhinderung des Präsidenten einen Stellvertreter ausfindig zu
machen und jedenfalls ohne Zuerkennung von zusätzlichen Vergütungen
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erteilt wird.
Weiters verweist die Erschienene auf die Vorschrift des L.G. Nr. 12/2007,
ein Kontrollorgan oder einen Abschlussprüfer in den Gesellschaften mit
beschränkter Haftung zu ernennen, die die Einführung des neuen Artikels
34 (Abschlussprüfer) notwendig macht. Die Abänderung des Art. 26
(Aufsichtsrat) erfolgt lediglich zwecks Anpassung an eine zwischenzeitlich
eingeführte Neuerung mit Bezug auf die Struktur des Kontrollorgans in den
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, welches auch nur in einer Person
ernannt werden kann, sofern die Satzung nichts gegenteiliges vorsieht.
Schließlich verweist die Vorsitzende auf die Neueinführung des Art. 36
(Vergütungen), worin das Verbot der Entrichtung von Sitzungsgeldern
sowie von Ergebniszulagen und Abfindungen an die Mitglieder der
Gesellschaftsorgane vorgesehen ist; des Art. 37 (Proporz und
Geschlechtergleichgewicht in den Gesellschaftsorganen) und des Art. 38
(Personal), worin die Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane und die
Aufnahme des Personals von seiten der Gesellschaft geregelt
werden.Schließlich bringt die Vorsitzende folgenden

BESCHLUSSTEXT
zur Abstimmung:
"Die Gesellschafterversammlung der VIVA LATSCH GMBH, nach
Kenntnisnahme der Mitteilungen und der Vorschläge der Vorsitzenden

BESCHLIESST
- die neue Satzung der Gesellschaft in der vorgelegten zweisprachigen
Fassung gemäss Anlage "A" zu genehmigen.
Dieser Beschlusstext wird mit der Ja-Stimme des alleinigen Gesellschafters,
durch Handaufheben  abgegeben, genehmigt.
Die Neuffassung der Satzungen in zweisprachiger Fassung wird
vorliegendem Protokoll unter Buchstabe "A"  beigelegt.
 Die Versammlung erteilt ihrer Vorsitzenden die Ermächtigung, an den im
vorliegenden Protokoll enthaltenen Beschlüssen  und an der beiliegenden
Satzung alle jene Änderungen, Ergänzungen und Streichungen
vorzunehmen, die von den zuständigen Behörden beim Verfahren für die
Eintragung in das Handelsregister verlangt werden sollten.
Da keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind und sich niemand zu Wort
meldet, erklärt die Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um acht Uhr
fünfundvierzig Minuten
als abgeschlossen.
Die Erschienene befreit mich von der Verlesung der Anlage.
Dieses Protokoll, von einer Person meines Vertrauens auf zwei ganzen
Seiten und einem Teil der dritten Seite von einem Bogen mit Computer
geschrieben und von mir eigenhändig vervollständigt, habe ich der
Erschienenen vorgelesen, welche es genehmigt.
UNTERZEICHNET: ANNELIESE AUFDERKLAMM

GIAN LUIGI SALARIS
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